
                                                                                    LPG-96

 ZUSATZKLAUSEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-

 PLUS-VERSICHERUNG-GRUNDSCHUTZ

 Sie  haben sich für die Variante LANDWIRTSCHAFT-PLUS-VERSICHERUNG-GRUNDSCHUTZ entschieden. Ergänzend
 zu  den in der Polizze ausgewiesenen Allgemeinen Versicherungsbedingungen und den Ergänzenden Bedin-
 gungen der Oberösterreichischen Versicherung-AG für die Landwirtschaft-Plus-Versicherung (LP-96) für
 die Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser und Haushalt gilt nachfolgender Vertragsinhalt:

 Selbstbehalt

 Der  Versicherungsnehmer  trägt in jedem Schadenfall den vereinbarten und in der Polizze bei der je-
 weiligen versicherten Sparte ausgewiesenen Selbstbehalt.

 Dieser  Selbstbehalt  gilt hinsichtlich aller versicherten Sachen (Positionen) und prämienfreien Zu-
 satzdeckungen.

 In der FEUERVERSICHERUNG gilt darüber-
 hinaus folgender Vertragsinhalt:

 1. Versicherungsort

 1.1. Als  Versicherungsort  für landwirtschaftliches Inventar, Erntefrüchte, Viehbestand und Vorräte
 gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist,

      a) sämtliche  vom Versicherungsnehmer zu landwirtschaftlichen Zwecken benutzten, in der Polizze
         bezeichneten Gebäude;
      b) der Hofraum und sämtliche zum Gehöft gehörigen Grundstücke und die dahinführenden Wege;
      c) die Wege nach und von inländischen Märkten, Ausstellungen und Ablieferungsorten;
      d) für Vieh auch Körorte und fremde Weiden (auch Almen) und die dahinführenden Wege;

 1.2. Auch  außerhalb des Versicherungsortes sind einschließlich der Hin- und Rückbeförderung Schäden
      im Sinne der Allgemeinen Feuerversicherungs-Bedingungen versichert:

      a) Mahlgut in der Mühle;
      b) zur Reinigung und Beizung gegebenes Saatgut;
      c) Erntefrüchte in Trocknungsanlagen;
      d) verliehenes Inventar, soweit es nicht gewerbsmäßig verliehen wird;
      e) zur Instandsetzung gegebene oder eingestellte landwirtschaftliche Maschinen und Geräte;
      f) anderweitig - nicht jedoch in offenen Feldscheunen - eingestelltes Inventar.

 2. Pflichten des Versicherungsnehmers

 Als Sicherheitsvorschriften im Sinne des Art. 3 der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung
 werden vereinbart:

 2.1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, in seinem Betrieb, namentlich auch beim Ausdrusch von
      Erntefrüchten, die gesetzlichen, polizeilichen und sonstigen Vorschriften über Aufstellung, Be-
      schaffenheit und Betrieb von Mähdreschern, Traktoren sowie von  beweglichen  und  unbeweglichen
      Kraftmaschinen aller Art genau zu erfüllen. Dasselbe gilt für die Lagerung des Brennstoffes zum
      Betrieb von Verbrennungsmotoren.

 2.2. Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und deren Treibstoffe dürfen weder dauernd noch vorüber-
      gehend  in Scheunen oder anderen Gebäuden, wo leicht brennbare Stoffe (Heu, Stroh usw.) lagern,
      untergebracht oder als stationäre Antriebsquelle verwendet werden.

 2.3. In  Scheunen, Ställen sowie überhaupt in Räumen, in denen Fechsungsvorräte oder sonstige leicht
      brennbare Gegenstände lagern, darf nicht geraucht werden; diese Räume dürfen auch nicht mit of-
      fenem Licht betreten werden.

 2.4. Der  Versicherungsnehmer  ist  verpflichtet,  die  einzulagernden  Erntefrüchte, soweit sie zur
      Selbstentzündung  neigen,  insbesondere  Heu, Grummet und ähnliche Futtermittel, ausreichend zu
      trocknen und in den für  eine  wirksame Brandverhütung erforderlichen Zeitabständen die Futter-
      stöcke zu beobachten und  die  Temperatur der Futterstöcke zu messen oder messen zu lassen; so-
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      bald festgestellt wird,  daß  die Temperatur im Futterstock 70 Grad Celsius erreicht oder über-
      steigt, hat der Versicherungsnehmer unverzüglich die Feuerwehr zu verständigen.

 2.5. Bei  Aufstellung  von Tristen sind die feuerpolizeilich vorgeschriebenen Entfernungen einzuhal-
      ten:

      Mindestens   2 5   M e t e r   von  massiv  gebauten Objekten mit harter Dachung, von öffentli-
      chen Wegen, Interessentenwegen und Hochspannungsleitungen,
      mindestens   5 0   M e t e r   von anderen Gebäuden, von Waldgrundstücken und Bahngleisen,
      mindestens   3 0 0   M e t e r   von  Betrieben  und  Lagerstätten,  in denen explosible Stoffe
      oder brennbare Flüssigkeiten hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden.

 3. Nebenkosten

 3.1. AUFRÄUMUNGSKOSTEN,  ABBRUCHKOSTEN,  FEUERLÖSCHKOSTEN, DEMONTAGE- UND REMONTAGEKOSTEN sowie ENT-
      SORGUNGSKOSTEN sind insgesamt auf erstes Risiko bis zur Höhe der vereinbarten und in der Poliz-
      ze ausgewiesenen Versicherungssumme mitversichert.

 3.2. ENTSORGUNGSKOSTEN (OHNE ERDREICH)

      Entsorgungskosten sind Kosten für UNTERSUCHUNG, ABFUHR, BEHANDLUNG und DEPONIERUNG:

      Diese Kosten müssen verursacht werden durch
      - eine im Rahmen der Allgemeinen Feuerversicherungs-Bedingungen (AFB) versicherte Gefahr und
      - am Versicherungsort befindliche versicherte Sachen.

      Versichert  ist  jeweils  nur die kostengünstigste Abwicklung, wenn gemäß den gesetzlichen oder
      behördlichen Bestimmungen verschiedene Möglichkeiten der Entsorgung zulässig sind.

      Entsorgungskosten, die durch Kontamination von Erdreich, Gewässern oder Luft verursacht werden,
      sind nicht versichert.

      Bei  Vermischung  von  nicht versicherten Sachen mit versicherten Sachen werden nur die Entsor-
      gungskosten für die versicherten Sachen ersetzt.

      Entstehen  Entsorgungskosten für versicherte Sachen, die bereits vor Eintritt des Schadenereig-
      nisses  kontaminiert waren (Altlasten), so sind nur jene Kosten versichert, die den für die Be-
      seitigung  der  Altlasten erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob
      und wann dieser Betrag ohne das Schadenereignis aufgewendet worden wäre.

      UNTERSUCHUNGSKOSTEN sind Kosten, die dadurch entstehen, daß durch behördliche oder sachverstän-
      dige Untersuchung festgestellt werden muß, ob
      - gefährlicher Abfall oder Problemstoffe,
      - Sachen,  die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen un-
        terliegen,
      angefallen, wie diese zu behandeln und/oder zu deponieren sind.

      Gefährlicher  Abfall  und  Problemstoffe  sind  im  Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG),
      BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl. 155/94, zu verstehen.

      ABFUHRKOSTEN sind Kosten des Transports zum Zweck der Behandlung oder zur Deponierung.

      BEHANDLUNGSKOSTEN  sind  Kosten für Maßnahmen, welche dazu dienen, gefährlichen Abfall/Problem-
      stoffe oder Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestim-
      mungen unterliegen, im Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes  (AWG), BGBl. 325/90 in der Fassung
      BGBl. 155/94 zu verwerten, zu beseitigen oder deponiefähig zu machen.

      Die Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der vereinbarten Ver-
      sicherungssumme unter der Voraussetzung versichert, daß die  Zwischenlagerung  dem  Versicherer
      unverzüglich angezeigt wird.

      DEPONIERUNGSKOSTEN  sind  Kosten der Deponierung einschließlich der für die Deponierung zu ent-
      richtenden öffentlichen Abgaben.

 4. Schäden am Viehbestand durch elektrischen Strom

 Schäden,  verursacht  durch die unmittelbare Einwirkung der Energie des elektrischen Stromes auf den
 versicherten Viehbestand, sind mitversichert.

 5. Fermentationsschäden

 Die Versicherung der Erntefrüchte erstreckt sich nicht auf Schäden, die in der Vernichtung oder Ver-
 minderung des Wertes der Heuvorräte durch Fermentation (Gärung, Verkohlung) bestehen.

 6. Indirekte Blitzschäden

 In Abänderung des Art. 1 Absatz 3 der Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB) haftet
 der Versicherer hinsichtlich der E-Installation und den elektrischen Anlagen der Landwirtschaft auch
 für  bedingungsgemäß nicht gedeckte Blitzschäden. Die Haftung erstreckt sich somit auch auf Schäden,
 die durch Überspannung bzw. Induktion infolge Blitzschlages entstanden sind.

 Die in der Polizze für diese Position angeführte Versicherungssumme steht auf erstes Risiko zur Ver-
 fügung.

 Schäden  der oben genannten Art, die durch innere oder äußere Abnützung des Materials oder durch un-
 sachgemäße Instandhaltung der versicherten Gegenstände hervorgerufen werden, sind jedoch vom  Versi-
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 cherungsschutz ausgenommen.

 7. Hobbywerkstätteneinrichtung

 Die  Einrichtung von Hobbywerkstätten ist bis maximal 1 % der Gesamtversicherungssumme für die Posi-
 tionen Gebäude, landwirtschaftliches Inventar, Erntefrüchte, Viehbestand und  Vorräte  zum  Zeitwert
 mitversichert.

 In der STURMSCHADENVERSICHERUNG gilt darüber-
 hinaus folgender Vertragsinhalt:

 1. Bewegliche Sachen/Versicherungsort

 Versicherungsschutz für landwirtschaftliches Inventar, Erntefrüchte, Viehbestand und Vorräte besteht
 nur, wenn dies besonders vereinbart  ist  und  nur  sofern  sich  diese  Sachen  in  Gebäuden  gemäß
 Punkt 1.1.1. der Ergänzenden Bedingungen für die Landwirtschaft-Plus-Versicherung befinden.

 2. Nebenkosten

 2.1. AUFRÄUMUNGSKOSTEN,  ABBRUCHKOSTEN,  DEMONTAGE- UND REMONTAGEKOSTEN sowie ENTSORGUNGSKOSTEN sind
      insgesamt auf erstes Risiko bis zur Höhe der vereinbarten und in der Polizze ausgewiesenen Ver-
      sicherungssumme mitversichert.

 2.2. ENTSORGUNGSKOSTEN (OHNE ERDREICH)

      Entsorgungskosten sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und Deponierung:

      Diese Kosten müssen verursacht werden durch
      - eine im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Sturmschadenversicherung (AStB) versicher-
        te Gefahr und
      - am Versicherungsort befindliche versicherte Sachen.

      Versichert  ist  jeweils  nur die kostengünstigste Abwicklung, wenn gemäß den gesetzlichen oder
      behördlichen Bestimmungen verschiedene Möglichkeiten der Entsorgung zulässig sind.

      Entsorgungskosten, die durch Kontamination von Erdreich, Gewässern oder Luft verursacht werden,
      sind nicht versichert.

      Bei  Vermischung  von  nicht versicherten Sachen mit versicherten Sachen werden nur die Entsor-
      gungskosten für die versicherten Sachen ersetzt.

      Entstehen  Entsorgungskosten für versicherte Sachen, die bereits vor Eintritt des Schadenereig-
      nisses  kontaminiert waren (Altlasten), so sind nur jene Kosten versichert, die den für die Be-
      seitigung  der  Altlasten erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob
      und wann dieser Betrag ohne das Schadenereignis aufgewendet worden wäre.

      UNTERSUCHUNGSKOSTEN sind Kosten, die dadurch entstehen, daß durch behördliche oder sachverstän-
      dige Untersuchung festgestellt werden muß, ob
      - gefährlicher Abfall oder Problemstoffe,
      - Sachen,  die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen un-
        terliegen,
      angefallen, wie diese zu behandeln und/oder zu deponieren sind.

      Gefährlicher  Abfall  und  Problemstoffe  sind  im  Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG),
      BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl. 155/94, zu verstehen.

      ABFUHRKOSTEN sind Kosten des Transports zum Zweck der Behandlung oder zur Deponierung.

      BEHANDLUNGSKOSTEN  sind  Kosten für Maßnahmen, welche dazu dienen, gefährlichen Abfall/Problem-
      stoffe oder Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestim-
      mungen unterliegen, im Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes  (AWG), BGBl. 325/90 in der Fassung
      BGBl. 155/94 zu verwerten, zu beseitigen oder deponiefähig zu machen.

      Die Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der vereinbarten Ver-
      sicherungssumme unter der Voraussetzung versichert, daß die  Zwischenlagerung  dem  Versicherer
      unverzüglich angezeigt wird.

      DEPONIERUNGSKOSTEN  sind  Kosten der Deponierung einschließlich der für die Deponierung zu ent-
      richtenden öffentlichen Abgaben.

 3. Risikopaket

 In  Abänderung  der Allgemeinen Bedingungen für die Sturmschadenversicherung gewährt der Versicherer
 für  Schäden  AN DEN VERSICHERTEN GEBÄUDEN durch Überschwemmung, Vermurungen, Lawinen,  Lawinenluft-
 druck und Erdbeben Versicherungsschutz auf erstes Risiko bis maximal S 50.000,--.

 Bewegliche  Sachen  (wie z. B. Zug- und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, landwirtschaftliches Inven-
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 tar, Erntefrüchte, Viehbestand, Vorräte, Wohnungsinhalt) sind nicht versichert.

 Die  Haftung  des Versicherers bleibt auch dann mit S 50.000,-- begrenzt, wenn mehrere der genannten
 Ereignisse zusammentreffen.

 Die  Kosten  einer  künstlichen Trocknung der versicherten Gebäude werden nur dann ersetzt, wenn das
 betroffene  Gebäude zur Gänze zu Wohnzwecken dient und eine künstliche Trocknung zur Vermeidung  von
 größeren Schäden notwendig ist.

 Übersteigen  die  Schäden,  die durch eines oder mehrere der oben genannten Ereignisse innerhalb von
 168 Stunden  hervorgerufen wurden, insgesamt den Betrag von S 50,000.000,-- (Kumulereignis  für  den
 Versicherer), so wird die Entschädigungsobergrenze von S 50.000,-- im Verhältnis von S 50,000.000,--
 zum gesamten Schaden gekürzt.

 4. Solaranlagen mit Flachkollektoren

 Solaranlagen mit Flachkollektoren, soweit sie im Dach integriert sind, gelten als Gebäudebestandteil
 und sind mitversichert. In Abänderung der Allgemeinen Bedingungen für  die  Sturmschadenversicherung
 (AStB) erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Glasabdeckung dieser Kollektoren.

 Versicherungsschutz  für  auf  dem Dach der landwirtschaftlichen Gebäude bzw. auf dem Grundstück des
 Versicherungsnehmers  FREISTEHENDE Solaranlagen und Fotovoltaikanlagen besteht nur dann,  wenn  dies
 besonders vereinbart ist.

 5. Begrenzung der Entschädigung

 Die  Oberösterreichische  Versicherung-AG verzichtet in einem Schadenfall auf die Geltendmachung der
 in Art. 8  der  Allgemeinen Bedingungen für die Sturmschadenversicherung (AStB) vorgesehenen Begren-
 zung der Entschädigungsleistung.

 In der VERSICHERUNG GEGEN LEITUNGSWASSERSCHÄDEN
 gilt darüberhinaus folgender Vertragsinhalt:

 Entschädigungshöchstgrenze

 Die  vereinbarte und in der Polizze ausgewiesene Entschädigungshöchstgrenze ist - nach Berücksichti-
 gung einer allfälligen Unterversicherung - die Höchstleistung des Versicherers für ein Schadenereig-
 nis am (an den) versicherten Gebäude(n).

 In der HAUSHALTVERSICHERUNG gelten darüberhinaus
 folgende Erweiterungen der Allgemeinen Bedingun-
 gen für die Haushaltversicherung

 im folgenden abgekürzt "ABH"

 1. Indirekter Blitzschlag

 Schäden   durch   indirekten   Blitzschlag   (Überspannung   bzw.  Induktion)  sind  abweichend  von
 Art. 2 Pkt. 1.2. der ABH mitversichert.

 2. Vandalismus

 In  Erweiterung  von  Art. 2 Pkt. 3.1. der ABH leistet der Versicherer auch dann Entschädigung, wenn
 der Täter versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt, nachdem er gemäß Art. 2 Pkt. 3.2.
 der ABH in die Versicherungsräumlichkeiten eingedrungen ist.

 3. Ceran-Kochfelder/Wintergartenglasdächer

 Abweichend von Art. 2 Pkt. 5.2.2. der ABH sind Ceran-Kochfelder und Wintergartenglasdächer mitversi-
 chert.

 4. Persönlicher Bedarf in Kraftfahrzeugen

 Gegenstände  des  persönlichen Bedarfs (mit Ausnahme von Bargeld, Dokumenten, Schecks, Kreditkarten,
 Schmuck, Edelmetallen und Edelsteinen) sind im versperrten Kraftfahrzeug gegen Einbruchdiebstahl in-
 nerhalb Österreichs bis zu 1 % der vereinbarten Versicherungssumme mitversichert.

 5. Mietkosten/Mietverlust

 Mietkosten  bzw. Mietverlust für nach einem versicherten Schadenereignis unbenützbar gewordene Räume
 werden  (wird) bis zum Schluß des Monats, in dem die Wohnung wieder benützbar  geworden  ist - läng-
 stens aber bis zum Ablauf von 9 Monaten nach Eintritt des Schadenfalles - vom Versicherer ersetzt.

 Ersetzt  wird  der  gesetzliche, höchstens jedoch der ortsübliche Mietzins für eine Wohnung gleicher
 Art, Größe und Lage.
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 6. Erhöhte Versicherungssumme für Privathaftpflicht

 Abweichend  von  Art. 14 Pkt. 1  der ABH gilt für das Privathaftpflichtrisiko eine Pauschalversiche-
 rungssumme von  S 8,000.000,-- bzw. die allenfalls vereinbarte, auf der Polizze ausgewiesene  höhere
 Versicherungssumme.
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